
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/5/22 1Ob573/85,
6Ob99/11v, 6Ob23/13w

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1985

Norm

GmbHG §40 Abs1

Rechtssatz

Generalversammlungsbeschlüsse sind auch ohne Eintragung in das Protokollbuch gültig.

Entscheidungstexte

1 Ob 573/85

Entscheidungstext OGH 22.05.1985 1 Ob 573/85

Veröff: SZ 58/88 = WBl 1987,69

6 Ob 99/11v

Entscheidungstext OGH 16.06.2011 6 Ob 99/11v

Vgl auch; Beisatz: Bei der GmbH ist eine ausdrückliche Beschlussfeststellung nicht erforderlich. (T1); Veröff: SZ

2011/73

6 Ob 23/13w

Entscheidungstext OGH 20.03.2013 6 Ob 23/13w

Vgl auch; Beisatz: Wurde das Beschlussergebnis gerade nicht vom Vorsitzenden festgestellt, kommt dem

Beschluss der Generalversammlung schon aus diesem Grund keine vorläufige Verbindlichkeit zu. (T2)
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